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Raumordnungsverfahren für die Erweiterung des Abbaus von Lockergestein 

im Bereich der Rothofenrinne in der Gemeinde Schneizlreuth durch die Fir-

ma Max Aicher Poschberg Projekt GmbH und Co. KG; 

Erneute Anhörung wegen Tekturplanung 
 
: 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Firma Max Aicher Poschberg Projekt GmbH und Co. KG plant, den bestehen-

den Abbau von Lockergestein in der Gemarkung Jettenberg, Gemeinde Schneizl-

reuth, zu erweitern. Hierfür hatte die Regierung von Oberbayern als höhere Lan-

desplanungsbehörde mit Schreiben vom 10.03.2015 ein Raumordnungsverfahren 

eingeleitet. Nunmehr hat die Antragstellerin eine Tekturplanung vorgelegt. 

 

Insbesondere sind folgende Änderungen zur ursprünglichen Planung vorgesehen: 

  

 Auf der beantragten Erweiterungsfläche ist nur noch Lockergesteinsabbau 

vorgesehen (kein Festgesteinsabbau); 
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 Die Fläche des Erweiterungsareals reduziert sich auf 6,6 ha (ursprünglich 

10,2 ha);  

 Das Lockergestein kann durch Erdbaugerät abgebaut werden, es sind kei-

ne Lockerungssprengungen wie beim Festgesteinsabbau erforderlich. 

  

Nähere Einzelheiten sind der Tekturplanung im Anhang zu entnehmen. Die 

Projektunterlagen sind auf der Internetseite der Regierung von Oberbayern 

(www.regierung-oberbayern.de) unter „Aktuelles/Verfahren mit Öffentlich-

keitsbeteiligung“ und dort unter „Aktuelle Raumordnungsverfahren“ einzu-

sehen. 

 

Die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde überprüft das 

Vorhaben gemäß Art. 24 und 25 Bayer. Landesplanungsgesetz auf seine Über-

einstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung. Sie unterrichtet hiermit die 

Beteiligten von dieser Tekturplanung und bittet um Stellungnahme im Rahmen der 

wahrzunehmenden Belange und um Bekanntgabe zu berücksichtigender Planun-

gen und Interessen bis zum 

 
14.10.2016. 
 
Wir bitten, die Stellungnahme vorab auch als E-Mail zu übersenden. Sollte bis zu 

diesem Zeitpunkt keine Äußerung vorliegen, wird angenommen, dass Einver-

ständnis mit dem Vorhaben besteht und Hinweise nicht zu geben sind. 

 

Gemäß Art. 25 Abs. 5 BayLplG ist die Öffentlichkeit zu beteiligen.  

Die beteiligten Gemeinden sind gem. Art. 25 Abs. 5 Sätze 2 und 3 BayLplG ver-

pflichtet, ein Exemplar der Projektunterlagen zusammen mit diesem Einleitungs-

schreiben für eine angemessene Zeit und möglichst auch während arbeitsfreier 

Zeiten öffentlich auszulegen und bei der ortsüblichen Bekanntmachung der Ausle-

gung auch auf die o.g. Internetadresse hinzuweisen. 

Die Gemeinden werden zudem gebeten über diese Auslegung in der gemeindli-

chen Stellungnahme zu berichten und die Wünsche, Anregungen und Einwendun-

gen von Bürgern der gemeindlichen Stellungnahme beizufügen. Wir bitten ferner 

darum bei der öffentlichen Auslegung zur Klarstellung auf folgendes hinzuweisen: 
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 Es handelt sich bei dieser öffentlichen Auslegung nicht um eine formelle Betei-

ligung zur Wahrung von Rechtspositionen einzelner Bürger; diese bleibt dem 

nachfolgenden Zulassungsverfahren vorbehalten. 

 Die Regierung wird Äußerungen, die im Zuge der öffentlichen Auslegung ab-

gegeben werden, zwar nicht beantworten, aber bei der landesplanerischen 

Beurteilung verwerten, soweit überörtlich raumbedeutsame Gesichtspunkte 

vorgetragen werden. Im nachfolgenden Verwaltungsverfahren werden sie nur 

verwertet, wenn sie dort erneut vorgebracht werden. 

 Schriftliche Äußerungen im Rahmen der öffentlichen Auslegung sollten nur bei 

der Gemeinde oder bei der Regierung von Oberbayern – Sachgebiet 24.1 – 

abgegeben werden.  

 

Technische Detailfragen sowie Enteignungs- und Entschädigungsfragen sind nicht 

Gegenstand des Raumordnungsverfahrens, in dem grundsätzlich geklärt werden 

soll, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen das Projekt den Erfordernissen 

der Raumordnung entspricht und wie es mit Vorhaben öffentlicher und sonstiger 

Planungsträger unter Gesichtspunkten der Raumordnung abgestimmt werden 

kann. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Ergebnis des Raumordnungs-

verfahrens den im Einzelfall vorgeschriebenen Verwaltungsverfahren nicht vor-

greift und weder öffentlich-rechtliche Gestattungen noch privatrechtliche Zustim-

mungen und Vereinbarungen ersetzt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Klaus Lang  

 
 
 
 
 


